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Gemeinden proben Mitwirkung
Ohrfeige für Gossau, Bestnoten für Goldach oderWidnau:Wie dieGemeinden lernen, die Bevölkerung bei Bauplanungen einzubeziehen.

Marcel Elsener

Mitwirkung verpasst, Alterszentrum
zurückgepfiffen, nochmals von vorn.
Gossauerfuhr esunlängst aufdieharte
Tour:DieBevölkerung soll inderOrts-
planungundbei grösserenÜberbauun-
gen mitreden können. Die «geeignete
Mitwirkung» ist gemässBundesgesetz
über die Raumplanung gefordert, der
Kanton St.Gallen legt im neuen Pla-
nungs- und Baugesetz auch bei Teil-
zonen- und Sondernutzungsplänen
Wertdarauf.DasBaudepartement rüg-
teGossau, weil es bei der erstenAufla-
ge 2017 der Alterszentrumspläne die
Bevölkerung«nurüber vollendeteTat-
sachen informiert»undbeider zweiten
Auflage gar nicht mehr einbezogen
habe.DasVerwaltungsgericht bestätig-
te imOktober den Entscheid.

AneinMitwirkungsverfahrenhabe
man«garnicht gedacht», bekannteder
Gossauer Stadtpräsident Wolfgang
Giella offenherzig. Und: «Ich bin nach
wie vor ratlos, wie ich das bei einem
neuen Verfahren handhaben soll.» So
ärgerlichdiekantonsbehördlichenOhr-
feigen für Gossau, so klärend die Aus-
führungendesVerwaltungsgerichts für
alle 77Gemeinden imKanton.

VorGossauwar schonDiepoldsau
gerügtworden
Den Entscheid hatte Gossau mit sei-
nem Rekurs selber herausgefordert.
Der Stadtratmeinte, die Informations-
massnahmenvonStadt undBauherrin
indenVorjahrenhättenzurMitwirkung
genügt.DasVerwaltungsgericht sah es
anders und bemängelte, dass über die
Ausscheidung eines Gewässerraums
(Lindenbergbach) und die Aufhebung
zweier ältererÜberbauungsplänenicht
informiertwordensei.DieStadtbedau-
erte den Entscheid, hob aber das Posi-
tive hervor: «Erstmals äussert sich das
St.Galler Verwaltungsgericht zu den
AnforderungenanMitwirkungsverfah-
ren. Der Entscheid ist als Grundsatz-
entscheid für künftige Planungen im
gesamtenKanton richtungsweisend.»

DieWinkelried-Rolle vonGossau in
Ehren,müsstendieGemeindendiever-
schärftenBestimmungen schon länger
kennen. Dies zeigt das Beispiel Die-
poldsau: ImNovember 2019 erhielten
dortEinsprechergegeneineneueRüst-
halledesGemüseproduzentenundGe-
meinderats StefanBritschgiRecht.Der
Planungsbericht sei ungenügend und
dieBevölkerungnicht einbezogenwor-
den, rügtederGemeinderatEggersriet
als Ersatzregierung. Diepoldsau habe
es «versäumt, vor dem Erlass der um-
strittenen Teilzonenpläne, Regle-
mentsänderungen und Richtplaner-
gänzungen ein Mitwirkungsverfahren
durchzuführen». Bei einem solchen
Vorhaben verlange der Artikel 4 des
Raumplanungsgesetzes imMinimum,
dass die Behörden Planentwürfe frei-
geben und Vorschläge wie Einwände
materiell beantworten.

Baudepartementbereitet
Merkblatt fürPraxisvor
Der Gerichtsentscheid zu Gossau hel-
fe, die Anforderungen für Projekte zu
klären, sagtBrunoThürlemann,Leiter
Ortsplanung imkantonalenBaudepar-
tement. Die Mitwirkungspflicht in der
Raumplanung besteht per Bundesge-
setz seit 1980. Akzentuiert habe sich
dasThemavorderEinführungdesneu-
enSt.GallerBaugesetzes 2017, als viele
Gemeindenwegen eines anstehenden
Moratoriums noch schnell Teilzonen-
pläne mit ungenügender Information
auflegten.Wann und wie viel Mitspra-
che erfordert sei, werde aber auch in

Zukunft eineErmessensfragenachge-
sundem Menschenverstand bleiben,
sagt Thürlemann. Eine Arbeitsgruppe
von Juristen imBaudepartement arbei-
tetderzeit aneinemMerkblatt, aufdem
diewichtigstenKriteriendefiniertwer-
den. Damit sollen die Gemeinden
einen Leitfaden für die Praxis haben.

Offen ist die FormderMitwirkung,
doch sindzunehmend–und inCorona-
zeiten forciert – digitale Angebote ge-
fragt. Thürlemannnimmtan, dass vie-
le Gemeinden künftig auf standardi-
sierte Verfahren mit Hilfe einer
Plattformsetzen.ZweiGemeindenen-
net demRicken gingen voran: Eschen-
bach lancierte im Sommer 2019 für
eine Kiesgrube und Deponie ein im
Kanton bisher beispielloses Mitwir-
kungsverfahren, in dem über 110
schriftlicheMeldungen aus der Bevöl-
kerung Eingang fanden. Und in
Schmerikon läuft in diesemMonat ein
digitales Mitspracheprojekt für zwei
Bachprojekte.

Pionierprojekt inGoldachhat
Vorbildfunktion
Auch andere seien «gut unterwegs»,
sagtThürlemannunderwähntWidnau.
DieRheintalerGemeindehat für ihren
Richtplanprozess eine digitale Platt-
formnamensOrtsplanung-Wiki einge-
richtet, auf dem ein laufender Aus-
tausch möglich ist, während analoge
FormenwiegeplanteStammtischeden
CoronamassnahmenzumOpferfielen.
«Respekt!», bedankt sich ein Einwoh-
ner. «Diese Art der Bürgerinnenbetei-
ligung hätte ich mir schon längst ge-
wünscht. Statt der drögen Infoabende
für 20Nasen.»

Das Paradebeispiel im Kanton ist
Goldach, das bereits beim E-Voting zu
den Pionieren gehörte und nun ein
Leuchtturmprojekt derdigitalenParti-
zipation durchgeführt hat: Die Boden-
seegemeinde befragte ihre Bevölke-

rung zur Revision derOrtsplanung pa-
rallel mit analogen und digitalen
Mitteln. Allein die Zahlen belegen den
Erfolg: 200 Antwortkarten auf einen
kurzen oder längeren Fragebogen tra-
fen per Post ein, über 80 auf elektroni-
schemWeg.DenVorzugdesE-Mitwir-
kungstools zeigendie 176Rückmeldun-
geninFormvondirektenKommentaren
zu einzelnen Richtplanbeschlüssen –
undvonderGemeindedirekt kommen-
tiert. Der zusammenmit der Kommu-
nikationsagentur «Die Botschafter»
und demRaumplanungsbüro ERR be-
gangeneDialog sei sehr geschätztwor-
den, stellt die Gemeinde fest. Dies gilt
speziell für die laufende Information
jedes Teilnehmenden per E-Mail. So
freut sich einBürgerüberdenpersona-
lisiertenBericht: «Super, dieseArt von
Rückantwort. Ich ziehe denHut vor so

viel Bürgernähe. Weiter so.» Goldach
macht tatsächlich«weiter so»undwird
dieE-Mitwirkungauch fürdieRichtpla-
nungundSchutzverordnungeinsetzen.
Klar profitierte es vom Förderpro-
grammbatzen (29 000 Franken) von
E-Government Schweiz, einerOrgani-
sation von Bund, Kantonen und Ge-
meinden, doch habe man den Be-
schluss schon vorher gefasst, sagt Ge-
meinderatsschreiber Richard Falk.
Dem Beispiel Goldachs als erster Ost-
schweizer Verwaltung mit E-Mitwir-
kung folgen nun weitere Gemeinden
wie Rapperswil-Jona, Bütschwil-Gan-
terschwil, Wittenbach oder die Stadt
St.Gallen.AuchderKantonplant 2021
ein Pilotvorhaben. Seine Hauptstadt,
die bereits mehrere Mitwirkungsver-
fahren probte (wie Marktplatz oder
Schulhaus Tschudiwies) dürfte mit
ihrem elektronischen Partizipations-
projekt eineVorreiterrolle einnehmen.

Chancen fürStimmungsbildund
schlankereVerfahren
Das Thema Mitwirkung wurde jüngst
anderGemeindetagungderFachhoch-
schuleOST prominent gesetzt und be-
schäftigt auchdieSt.GallerGemeinde-
präsidiumsvereinigung VSGP. «Das
Feld von Versammlungen mit Post-it-
Zettelnbis Internet-Tools ist riesig, ein
Patentrezept gibt es noch nicht», sagt
VSGP-Geschäftsführer Bernhard Kel-
ler, der als Gemeindepräsident von
Muolen soebeneinumfangreichesMit-
wirkungsverfahren zur Ortsplanung
hinter sich hat. Er habe den Entscheid
zu Gossau und das Projekt in Goldach
(«ein Brüller») mit Interesse wahrge-
nommen. Seitens der Gemeinden sei
eine Auslegeordnung mit Hilfe des
Baudepartements oder allenfalls einer
UnioderFachhochschulegefragt. «Die
Zeiten, als ein Rat im stillen Kämmer-
lein eine Planung beschloss und wo-
möglichnoch indenSommerferienauf-

legte, sind vorbei», sagt Keller. «Eine
Behörde tutgutdaran,wennsie sichum
rechtzeitige Information undMitspra-
chederBevölkerungbemüht.»EinMit-
wirkungsprozess bringe wohl den
«Fluch» einer längeren Vorbereitung,
aber verspreche andererseits den «Se-
gen» eines schlankeren Rechtsmittel-
verfahrens. Die Sensibilität einer Be-
hörde für den frühzeitigen Einbezug
der Bevölkerung lohne sich doppelt:
Erstens werde sie auf kritische Punkte
aufmerksam, zweitens müsse sie sich
«nie den Vorwurf machen, nicht alles
versucht zu haben».

DiesenPunktbetont auchKommu-
nikationsberaterChristianHacker, der
anderOstschweizerGemeindetagung
die Vorteile der digitalen Mitwirkung
am Beispiel Goldach erklärte. Die
raumplanerischenMitwirkungsverfah-
ren sollen Behörden und Investoren
nicht als lästige gesetzliche Pflicht an-
sehen, sondern die Potenziale daraus
nutzen. SchliesslichgehöredieMitwir-
kungzur«DNAderSchweiz», undnun
sei nebst Stimmberechtigten und
Grundeigentümern (bei rechtlichenBe-
willigungsverfahren) die ganze Bevöl-
kerung gefragt. «So lässt sich die Ja-/
Nein-Demokratie vielleicht zu einer
Mitwirkungsdemokratie entwickeln»,
sagt Hacker. Bestenfalls befruchte die
Partizipation die Gemeinschaft und
letztlich die Identität einer Gemeinde.

FreilichweckendiegutenE-Mitwir-
kungsbeispiele Erwartungen. So wun-
dertmansich, dassGoldachsNachbar-
stadtRorschachbeimHerzstück-Wohn-
bauprojekt mit 300 Wohnungen auf
dem früheren Feldmühle-Fabrikareal
und die Gemeinde Thal bei der Über-
bauung des historischen Marien-
burg-Parkgrundstücks zwar Informa-
tionsanlässe durchführten und Pläne
auflegten, aber auf digitale Mitwir-
kungsformenverzichten –beides span-
nende Testfälle für dieGemeinschaft.

Der Norden Goldachs aus der Luft: Wie sich das verstädterte Dorf künftig entwickelt, soll auch die Bevölkerung mitbestimmen. Bild: Tino Dietsche (18. November 2020)
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